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oemachläffigt mixb obex bal öffentliche Qntereffe ben
©ntjug bet Bewilligung erheifclg.

Slrt. 92. ®a§ îuffMen oon Berfauflgegengänben,
Beltunglfiolfen unb bergleidjen, fowle bal Sägern oon
©egengänben auf ©taatlgragen bebatf bet Bewißigung
bel îantonalen Baubepartementl, auf aßen übrigen
öffentlichen ©trafen, SBegen unb pä^en ber Bewißi»
gung bel ©emetnberatel.

gär biefe Bewilligung fann eine angemeffene @e»

bflhr oerlangt werben, bie bei ©taatlgragen in bte

©taatlfaffe, bei ben übrigen ©trafen, SBegen unb pä^en
in bie ©emeinbefaffe faßt.

®te Bewilligung fann jeberjett, fofern el bal öffent»
liehe Qntereffe erhelfdjt, jurüdfgejogen werben.

Slrt. 93. ©ine Bewißigung ber oorgenannten Be»
hörbe bebarf ei ebenfafll für bie ©inlegung non SBaffer»
unb ©Ölleitungen, Nabeln, fowte für jebe anbete bauliche
©tnrichtuna tn ober über bem ©ebiete non öffentlichen
©tragen, SÖJegen unb Pütjen.

®iefe Bewißigung wirb nur bann erteilt, wenn bie

©rfteßung ber betreffenben ©tnrichiung einem Bebürfntl
entfpridg, ohne Benützung bei öffentlichen ©runbel gar
nicht ober nur mit einem unoerhältnilmägigen Softem
aufwanbe möglich ift unb für bie ©trage feine erheb»
liehen Slachteile bewirft.

Slrt. 94. Sin bie Bewißigung fönnen befonbere Be-
bingungen über bie Bauaulführung, bal ju nerwenbenbe
Paiertal, ben fünftigen Unterhalt unb bergleichen ge»

fnüpft werben.
©ofern bie betreffenbe Einrichtung hauptfäd^lich

prioaten Qwecfen bient, fann für bie Bewißigung eine

angemeffene ©ebühr »erlangt werben, bie bei ©taatl»
ftragen in bie ©taatlfaffe, bei ben übrigen ©tragen,
SSegen unb Pütjen in bie ©emeinbefaffe fällt.

Slrt. 95. ©te Bewißigung fann jeberjett jurücfge»
jogen werben, wenn ber Unterhalt ber betreffenben ©im
ïic|iung oernadipffigi wirb ober wenn bal öffentliche
^ntereffe ben ©ntjug erhetfeht. (@<hlug folgt.)

©et ©#ÎÎ^ SöleiftertiteR
Ç. ©aleajji, ©efretâr bel ©chwetjerifchen ©ewerbe»

oerbanbel fchrelbt im „Bunb":
3« meiteften Steifen bei ©ewerbel macht g<h fett

einigen fahren eine Bewegung bemetfbar, welche bie

©Inführung oon Peigerprüfungen in ben oerfchtebenften
Berufloerbänben jum ©egenftanbe hat.

Slachbem im Qahre 1922 ber ßentraloerbanb fchroeij.
©chneibermeifter, Iber ©chwetjerifche ®acf|becfetmetger=
serbanb, ber ©chwetjerifche |>afnermelgeroerbanb, ber
©dfjwetjerifche ©rechflermeifteroerbanb unb bte ©enoffen»
fdjaft fchwetjerifther ©attlermetfter bte Peigerprüfungen
eingeführt hatten unb im ganzen 82 Peigerbiplome burch
bett ©chweijerifchen ©ewerbeoerbanb oerabfolgt werben
fonnten, famen im 3ahre 1923 noch hi«P ber Berbanb
fehwetjertfeher îapejterer» un8 Pöbelgefdjäfte, ber Schwei»
jerifdje Süfermetgeroerbanb, ber ©chwetjerifche ©oiffeur»
metfteroerbanb unb ber ©chweijerifche ©djuhmachermei»
fteroerbanb, wal wteberum eine Berabfolgung oon toet»

tern 78 ®tpIomen jur golge hatte.
Qm Qcpe 1924 trat ber ©chwetjerifche Buchbinber»

meifteroeretn pm erftenmal mit Peigerprüfungen auf
ben Pan, unb el würben im ganjen an bie Pitglteber
aßer ber genannten Berbänbe in biefem Sfahre 56 Pet»
fterbiplome aulgefteßt.

1925 folgten weitere 83 Peifterbiplome unb 1926
führte noch ber ©chwetjerifche Belo-, Potor» unb Slât)»
mafchtnenhünbler» unb Pedjanifer-Berbanb bie Petger»
Prüfungen ein. ®te Bermehrung ber biplomierten Petger
in biefem ^ahre^erreichte bie 3ahl non 75.

Sßir etfehen baraul eine ftetige ©ntwtcflung ber frei»
wißigen Peigerprüfungen innerhalb ber ©eftionen bei
©chweijerifchen ©ewerbeoerbanbel, wie fte burch bie Be»

fchlüffe ber Qahreloerfammlungen oon Dlten, oom 27.
©eptember 1919, unb Sirbon, oom 1. 3funi 1924, ein»

geführt worben gnb. Sticht unerwähnt möchten wir laf»
fen, bag gegenwärtig oerfchiebene Berufloerbänbe, fo
ber ©dhwetjerifche Paier» unb ©ipfermeifietoerbanb, ber
©chweijetifdje Bätfermetgeroerbanb, bte gtage ber ©Im
führung oon fretwißigen!Peigerprüfungen)in ihren Ber»
banblfretfen ernftlisher Befprechung unterstehen.

SBie tief oeranfert ber ©ebanfe ber Peigerprüfungen
in Steifen bei ©ewerbel ig, geht wohl fdjon baraul
heroor, bag fegt oiele Slnfragen oon Pelgern beim
©djweierjerifchen ©ewerbeoerbanb einlaufen, bie Slulfunft
über bie Pögttdjfeit bel Begehenl ber Peigerprüfung
für etnen begimmten Beruf wünfdjen, beffen Betufloer»
banb noch nicht öaju übergegangen ig, bte Peigerprü»
fungen etnjuführen.

®te Befcglüffe bei ©chweijerifchen ©ewerbeoerbanbel
gnb aber berart, bag folche Petger eine Peigerprüfung
nicht begehen fönnen, fofern ihr Berufloerbanb bte be»

jügltche Drganifation noch ntdg gefchaffen hat unb bar»
um auch eine Erteilung bei Peigerbiploml burch ben
©ehwegertfehen ©ewerbeoerbanb nicht in grage fommt.
immerhin geben folche Slnfragen immer etnen wißfom»
menen Énlag, um bte Organe bei betreffenben fdjwetje»
rifdhen Berufloerbanbel barauf aufmerffam ju machen
unb bei ihm bie ©inführung oon Peigerprüfungen an»

juregen unb ju empfehlen.
Slber aße biefe Begrebungen unb afle bie Borfehren

beruhen auf bem ©ebanfen, bag nach ben gegebenen
Berhältniffen bie Peigerprüfungen nur auf bem Boben
ber greiwißigfeit eingeführt unb burchgeführt werben
fönnen. @1 barf nicht auger acht gelaffen werben, bag
bie ©inführung oon freiwißigen Peigerprüfungen ben
fchweijerifdhen Berufloerbänben ganj erhebliche gnanjteße
Berpgichtungen auferlegt, bie eine augerorbentltdje Be»
lagung ber Berufloerbänbe bebeuten, unb bag auch ber
etttjetne Peiger, ber geh ber püfung unterjteht, nicht
geringe Slullagen auf [ich nimmt, bie für ihn tn ber wett»
aul grögten 3ahl ber gäße fo gart tn Betracht faßen,
bag ber ©ntfehlug jum Begehen ber Bïûfung oorerg
einer ganj ernglidhen unb reigichen Überlegung ruft,
unb jwar fdjon aul biefen gnanjteßen ©rünben, ganj
abgefehen oon ber 3eit, bie er für bie Borberettung auf
bte püfung oetwenben mug, unb ber 3®tt wä|renb
welcher er Sie püfung begeht.

®ag biefe Regelung ber grage tn Sreifen bei @e»

werbel nicht ooßauf befrtebigt, ig barum nicht oerwun»
berlidj. ®er Buf nach öer obligatorifdjen Peiger»
Prüfung wiß nidgt oergummen, ja er wirb immer lauter
unb brlngenber.

®aher ig el auch «Kärlich, menn oon feiten einel
grogen fantonalen ©ewerbeoerbanbel bem ©chweijerifchen
©ewerbeoerbanb Slnträge unterbrettet werben, bte auf eine
„görberung ber Söeiterbilbung oon Petger unb ©efeflen
hinjielen burch bie ©inführung ber obligatorifdjen Pei»
gerprüfung für jeben Petger, ber bal Siecht ber Sehr»
linglaulbilbung beanfprucfjt".

©anj offenfichtlich ig einer ber jauptfadjlichgen Be«
weggrünbe für bal Berlangen nach ©inführung oon
Obligatorien Petgerprüfungen bal Begreben, Sal tn
weitegen Sreifen bei ©ewerbel in ben legten fahren
geh immer gärfer bemetfbar macht, bie Slulbilbung ber
Sehrltnge nur noch földjen Peigern anjuoertrauen, welche
hieju bal nötige „Sßügjeug" nach jeber Stiftung htn be»

fi^en, welche Sie notwenbigen ©arantten für eine ridj»
tige unb aßfettige Slulbilbung bei Sehrlingl bieten
fönnen. Beffere Orbnung bel 'Sehrlinglwefenl in einem
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vernachlässigt wird oder das öffentliche Interesse den
Entzug der Bewilligung erheischt.

Art. 92. Das Aufstellen von Verkaufsgegenständen,
Zeitungskiosken und dergleichen, sowie das Lagern von
Gegenständen auf Staatsstraßen bedarf der Bewilligung
des kantonalen Baudepartements, auf allen übrigen
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Bewilli-
gung des Gemeinderates.

Für diese Bewilligung kann eine angemessene Ge-
bühr verlangt werden, die bei Staatsstraßen in die

Staatskasse, bei den übrigen Straßen, Wegen und Plätzen
in die Gemeindekasse fällt.

Die Bewilligung kann jederzeit, sofern es das öffent-
liche Interesse erheischt, zurückgezogen werden.

Art. 93. Eine Bewilligung der vorgenannten Be-
hörde bedarf es ebenfalls für die Einlegung von Wasser-
und Gasleitungen, Kabeln, sowie für jede andere bauliche
Einrichtung in oder über dem Gebiete von öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen.

Diese Bewilligung wird nur dann erteilt, wenn die

Erstellung der betreffenden Einrichtung einem Bedürfnis
entspricht, ohne Benützung des öffentlichen Grundes gar
nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Kosten-
aufwande möglich ist und für die Straße keine erheb-
lichen Nachteile bewirkt.

Art. 94. An die Bewilligung können besondere Be-
dingungen über die Bauausführung, das zu verwendende
Material, den künftigen Unterhalt und dergleichen ge-
knüpft werden.

Sofern die betreffende Einrichtung hauptsächlich
privaten Zwecken dient, kann für die Bewilligung eine

angemessene Gebühr verlangt werden, die bei Staats-
straßen in die Staatskasse, bei den übrigen Straßen,
Wegen und Plätzen in die Gemeindekasse fällt.

Art. 95. Die Bewilligung kann jederzeit zurückge-
zogen werden, wenn der Unterhalt der betreffenden Ein-
richtung vernachlässigt wird oder wenn das öffentliche
Interesse den Entzug erheischt. (Schluß folgt.)

Der Schutz des Meistertitels.
H. Galeazzi, Sekretär des Schweizerischen Gewerbe-

Verbandes schreibt im „Bund":
In weitesten Kreisen des Gewerbes macht sich seit

einigen Jahren eine Bewegung bemerkbar, welche die

Einführung von Meisterprüfungen in den verschiedensten
Berufsverbänden zum Gegenstande hat.

Nachdem im Jahre 1922 der Zentralverband schweiz.

Schneidermeister, (der Schweizerische Dachdeckermeister-
verband, der Schweizerische Hafnermeisterverband, der
Schweizerische Drechslermeisterverband und die Genossen-
schaft schweizerischer Sattlermeister die Meisterprüfungen
eingeführt hatten und im ganzen 82 Meisterdiplome durch
den Schweizerischen Gewerbeverband verabfolgt werden
konnten, kamen im Jahre 1923 noch hinzu der Verband
schweizerischer Tapezierer- und Möbelgeschäfte, der Schwei-
zerische Küfermeisterverband, der Schweizerische Coiffeur-
meisterverband und der Schweizerische Schuhmachermei-
sterverband, was wiederum eine Verabfolgung von wei-
tern 78 Diplomen zur Folge hatte.

Im Jahre 1924 trat der Schweizerische Buchbinder-
meisterverein zum erstenmal mit Meisterprüfungen auf
den Plan, und es wurden im ganzen an die Mitglieder
aller der genannten Verbände in diesem Jahre 56 Mei-
sterdiplome ausgestellt.

1925 folgten weitere 83 Meisterdiplome und 1926
führte noch der Schweizerische Velo-, Motor- und Näh-
Maschinenhändler- und Mechaniker-Verband die Meister-
Prüfungen ein. Die Vermehrung der diplomierten Meister
in diesem Jahre erreichte die Zahl von 75.

Wir ersehen daraus eine stetige Entwicklung der frei-
willigen Meisterprüfungen innerhalb der Sektionen des

Schweizerischen Gewerbeverbandes, wie sie durch die Be-
Müsse der Jahresversammlungen von Ölten, vom 27.
September 1919, und Arbon, vom 1. Juni 1924, ein-
geführt worden sind. Nicht unerwähnt möchten wir las-
sen, daß gegenwärtig verschiedene Berufsverbände, so
der Schweizerische Maler- und Gipsermeisterverband, der
Schweizerische Bäckermeisterverband, die Frage der Ein-
führung von freiwilligen'Meifterprüfungen'in ihren Ver-
bandskreisen ernstlicher Besprechung unterziehen.

Wie tief verankert der Gedanke der Meisterprüfungen
in Kreisen des Gewerbes ist, geht wohl schon daraus
hervor, daß sehr viele Anfragen von Meistern beim
Schweierzerischen Gewerbeverband einlaufen, die Auskunft
über die Möglichkeit des Bestehens der Meisterprüfung
für einen bestimmten Beruf wünschen, dessen Berufsver-
band noch nicht dazu übergegangen ist, die Meisterprü-
fungen einzuführen.

Die Beschlüsse des Schweizerischen Gewerbeverbandes
sind aber derart, daß solche Meister eine Meisterprüfung
nicht bestehen können, sofern ihr Berufsverband die be-

zügltche Organisation noch nicht geschaffen hat und dar-
um auch eine Erteilung des Meisterdiploms durch den
Schweizerischen Gewerbeverband nicht in Frage kommt.
Immerhin geben solche Anfragen immer einen willkom-
menen Anlaß, um die Organe des betreffenden schweize-
rischen Berufsverbandes darauf aufmerksam zu machen
und bei ihm die Einführung von Meisterprüfungen an-
zuregen und zu empfehlen.

Aber alle diese Bestrebungen und alle die Vorkehren
beruhen auf dem Gedanken, daß nach den gegebenen
Verhältnissen die Meisterprüfungen nur auf dem Boden
der Freiwilligkeit eingeführt und durchgeführt werden
können. Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß
die Einführung von freiwilligen Meisterprüfungen den
schweizerischen Berufsverbänden ganz erhebliche finanzielle
Verpflichtungen auferlegt, die eine außerordentliche Be-
lastung der Berufsverbände bedeuten, und daß auch der
einzelne Meister, der sich der Prüfung unterzieht, nicht
geringe Auslagen auf sich nimmt, die für ihn in der weit-
aus größten Zahl der Fälle so stark in Betracht fallen,
daß der Entschluß zum Bestehen der Prüfung vorerst
einer ganz ernstlichen und reiflichen Überlegung ruft,
und zwar schon aus diesen finanziellen Gründen, ganz
abgesehen von der Zeit, die er für die Vorbereitung auf
die Prüfung verwenden muß, und der Zeit, während
welcher er die Prüfung besteht.

Daß diese Regelung der Frage in Kreisen des Ge-
werbes nicht vollauf befriedigt, ist darum nicht verwun-
derlich. Der Ruf nach der obligatorischen Meister-
Prüfung will nicht verstummen, ja er wird immer lauter
und dringender.

Daher ist es auch erklärlich, wenn von feiten eines
großen kantonalen Gewerbeverbandes dem Schweizerischen
Gewerbeverband Anträge unterbreitet werden, die auf eine
„Förderung der Weiterbildung von Meister und Gesellen
hinzielen durch die Einführung der obligatorischen Mei-
sterprüfung für jeden Meister, der das Recht der Lehr-
lingsausbildung beansprucht".

Ganz offensichtlich ist einer der hauptsächlichsten Be-
weggründe für das Verlangen nach Einführung von
obligatorischen Meisterprüfungen das Bestreben, das in
weitesten Kreisen des Gewerbes in den letzten Jahren
sich immer stärker bemerkbar macht, die Ausbildung der
Lehrlinge nur noch solchen Meistern anzuvertrauen, welche
htezu das nötige „Rüstzeug" nach jeder Richtung hin be-

sitzen, welche die notwendigen Garantien für eine rich-
tige und allseitige Ausbildung des Lehrlings bieten
können. Bessere Ordnung des Lehrlingswesens in einem
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93eruf ift bie £aupttrlebfeber für bal Verlangen, Seqr*
linge nur noch burt^ folche SJteifter aulbilben gu laffen,
weldfje ba! Velfterbiptom nach SBeftc^en einer entfpre*
dhenben Prüfung erhalten haben.

©aß bie Übernahme ber Pflichten für bie richtige
Sluêbitbung eineâ Sealing! burdj einen geprüften SJletfier
ihm anberfett! audh geroiffe Sicherungen unb Siechte ge=

wahren muß, liegt llar auf ber £janb.
©tnmal roirb ftch bie SRotwenbigleit ergeben, einen

Schuh bem Söieifier ju gewähren für bie gührung bei
S£iteï§ „biplomierter SRetfter", wobei unerörtert bleiben
foH, ob ber berufltedhnifdhe ©itel gefdhütgi werben foH
ober biefer „3ufah" gu ber heute geläufigen 93eruflbe*
jeidhnung.

Stnberfeit! ift auch nidht oon ber £>anb gu weifen
ein Schuh bei geprüften 3Retfter! in ber ^Richtung einer
93eoorguguitg belfelben bei ber 3«weifung ober Übergabe
oon Arbeiten burdh 93ehörben ober eoentuell auch burdh
ißrioate; bei lehtern wohl tn bem Sinne, baß bal be*

redhtigte größere 3utrauen gum biplomierten SRetfter ben

^rioaten gur Übergabe ber Strbeit o eranlaßt.
Sßenn bal Siecht gur gührung bei ÜJReifiertiteil oon

einem gähigleitlaulwetl abhängig gemacht wirb, fo muh
bann auch ein gewiffer ftrafrec|tlicher Schuh mit ber
Slnetlennung bel ïitetë oerbunben werben; bie§ fdhetnt
un! gang gwetfellol notwenbig gu fein, bamit bie unbe*

fugte gührung bei SLitelg oerhtnbert werben tann.
93et einer gefehtidhen Siegelung biefer SDiatetie wirb

bal SDiitfpradheredht ber 93eruf!oerbänbe wohl in bebeu»

tenbem Umfange gur ©eltung îommen müffen, eine 3Rei=

nung, bie, fo glauben wir annehmen gu bürfen, audh bei

benjenigen Sfnftangen oorherrfd|t, weldhe eine gefehlidhe
Siegelung biefeë ©ebteteS für bte Sdhwetg oorgubereiten
haben werben. ©benfo fdhetnt un! burchau! angegeigt,
baß bie 93ehörben auch beim SSollgug bei ©efetsel bte

©jcifteng ber 93etufloerbänbe nidht gut werben ignorteren
lönnen.

3Bir glauben nidht fehlgugehen in ber Sinnahme, bag
fowohl in Ieitenben Greifen bei Sdhweigerifdhen ©eroerbe*
oerbanbel all audh bei ben tn grage lommenben Qn*
ftangen bel 23unbe! biefe ober ähnliche ©ebanfen fdhon
aufgetaudht unb gum Slulbrucî gefommen finb, fo baß
ber SBunfch all berechtigt erfdheint, fte möchten in Ion*
freier gorm ben tntereffierten Sretfen gugänglidh gemacht
werben.

Die wirtscbaftlicbe Bedeutung des eleKtriscben

Spar-Boilers auf dem gebiete der elektrischen
fieisswasserbereitung,

(©ingefanbt.)

©aß bte ©lelirigität bagu berufen ift, bal Seben ber
SDienfdhen tn ihrem £>etm gang bebeutenb angenehmer unb
tn gefunbheitltdfjer SSegtehung oorteilhafter gu geftalten,
barüber hct:rfd^t wohl fein 3weifel. ©ie ©lelirigität tel*
ftet heute fchon unenblidh otel im £>eim ber 9Renf<hen,
guntal ber ©leltrotedhniler e! oerftanben hat, fidh ben
©igenarten biefer Slnwenbung unb ben SÖebütfrtiffen an*
gupaffen.

©a§ täglidhe Seben ruft ein ftänbigeS 93ebürfntl nach

»armer Suft unb heißem SBaffer hetwor, gang gleich,
ob el fidh am ein ruhige! ißrioatleben ober ein brän*
genbel, haftenbel Slrbeitsleben hanbelt. 2Bal lag ba
näher, all ben eleïtrifdhen Strom mit feinen gahlretdfjen
^fomenbunglmögltdhleiten gur £>etßwafferbereitung heran»
iugtehen, um fo mehr, all ©leltrigität faft tn febem
Haushalt oorhanben ift, unb in einfadfjfier SBetfe ben
^nfdhluß wärmeergeugenber Slpparate geftattet. $nlbe=
fonbere hat fidh ber Slnfdhluß wärmefpeic|etnber Apparate

all ein Segen für bie äRenfdjheit erwiefen, benn fte ftnb
el, bie bie Soften bei fjaulhalte! unb aller berjenigen
Qnftitutionen wefentlidh oerbilligen, bei benen ein 93er*

brauch tn heißem SBaffer, fei el in Heineren ober größe»
ren Stetigen, in grage lommt. ©aufenbfältig hat bie

ißrajcil erwiefen, baß bte eleltrifdhe £eißwafferberettung
unter SerüdEjidhtigung bei Sladhtftroml bte bittigfte unb
gwedtmäßigfie ift. ©iefel an unb für fidh glängenbe ®r»
gebntl ift nun burch eine Sfteulonfirultion, ben fogenannten

„Spar 93oiler ©umulul" feitenl ber girma Sau*
ter 21. ©. 93afel nodh weiter oerbeffert worben, ber ban!
feiner wirtfdhaftlidhen 93etrieblweife unerreidht bafteht.

Qn ber ^ßrajil hat fidh heraulgeftellt, baß tn ben

feltenften gällen ber gange ^eißwaffertnhalt etnel 93oilerl
oerbraudht wirb, begtehunglwetfe nur ein îeilquantum
belfelben. ginbet gum 93etfpiel bei ben bilherigen 2lp=

paraten nur eine Heine ^eißwafferentnahme ftatt, fo
muß burdh bal nachfließenbe, falte SBaffer ber gange
halt aufgeheigt werben, wal naturgemäß Semperaturoer*
lüfte gur golge hat unb welche tn erhöhten 23eirtebl*
loften gum 2lulbruct lommen. ®iel ift tnlbefonbere bann
ber galt, wenn beifptellweife ber ©efamtinhalt einel
eleltrifchen ^eißwafferfpeidhetl oon 150 Siter Inhalt
wöchentlich nur ein ober gwei SRal gu 93abe= ober an*
beren 3»ed£en gebraucht wirb, währenb an ben übrigen
Sagen nur ein wefentltdh, gettngerel 9Sßafferguantum tn
grage lommt. ®tefen ïïiadhteti, ber bte 93etrieblloften
ungünftig beeinflußt, hat nun bie girma Sauter bet

ihrem Sparboiler „©umulul" tn ber SSetfe befeitigt,
baß fte ben SBoiler tn gwei oon einanber unabhängige
Sammern oon oerfdhlebenem Schalt unterteilt hat. 3ebe
biefer Sammern befiigt eine oon ber anberen unabhän*
gige ÇetgqueUe, woburch auch bte SRöglidhleit oorhanben
ift, mit §ilfe oon Semperaturreglern bte SSBaffertempe»

ratur tn ben beiben SBafferlammern oerfdhteben gu ge*
ftalten. ©I ift nun llar, baß biefer Sparboiter, ber burdh
patente gefügt ift, ben üblichen ^eißwafferfpetchern
wirtfdhaftlich überlegen ift, benn burch ein einfache! Ilm*
fdhalten bei ^eigftromel ift el nun möglich, bte |>eiß*
wafferberettung bem jewetltgen 93ebarf angupaffen unb
bte SBärmeoetlufie abguftufen. SBirb gum Seifpiel nur
ber obere ®rittel bei Soilerl aufgeheigt, fo betragen bte

SGBärmeoerlufte nur V® bei ooH aufgelegten 93oilerl,
woburch ftch auch ber Siromoerbrauch, bal h®^ßi bte

Stromloften auf bal gleiche SRaß rebugteren. ©Ine große
Singahl ißaralleloerfudhe, bte mit einem Sparboiler oon
150 Siter Inhalt unb einem üblichen |>etßwafferfpeicher
burchgeführt würben, haben äußetft günftige Sîefultate
gugunften bei Spatboilerl ergeben, hiermit ift ber 93e=

wetl erbracht, baß burdh biefe Spegiallonftrultion Söärme*

oerlufte wefentlidh oerminbert, bte burdh ben fleinen
SRehrpretl bei Sparboiler! nidht im gertngften beeinflußt
werben. 23et Slnlagen mit gettweife geringem 3Bafferoer*
braudh ift fomit ber Sparboiler „©umulul" ber richtige
unb am mirtfdhaftltdhften arbeitenbe eleltrifdhe |>elßwaf=
ferapparat.

®te Sparboiter haben bte gleichen Slbmeffungen wie
bie gewöhnlichen Stehboiler unb werben tn benfelben
©rößen oon 100 bil 1200 SUern, tn Spegialfäüen bi!
gu 10,000 Siter Qnhalt, mit ben belannten unb bewähr»
ten wärmetedhnifdfjen ©igenfchaften, bte ba! gabrilat
Sauter aulgeichnen, gebaut.

SBenn auch ber eleltrifdhe Sparboiter „©umulul"
banl feiner ftänbigen Sereitfdhaft heißen äBaffer! bte

größte Slnwenbung oornehmlid) im £>aulhalt gefunben
hat, fo werben bodh feine heroorragenben ©igenfchaften
auch in lanbwirtfdhaftlidhen, gewerbtidhen unb inbuftrtel
len Setrieben nicht mlnber gefchä^t. ©erabe ber Spar*
boiler wirb in betrieben, bie tag=räglich große 9Reitgen
heißen 2Bafferl benötigen, wie Völlereien, 93rennereten,
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Beruf ist die Haupttrtebfeder für das Verlangen. Lehr-
linge nur noch durch solche Meister ausbilden zu lassen,
welche das Metsterdiplom nach Bestehen einer entspre-
chenden Prüfung erhalten haben.

Daß die Übernahme der Pflichten für die richtige
Ausbildung eines Lehrlings durch einen geprüften Meister
ihm anderseits auch gewisse Sicherungen und Rechte ge-
währen muß, liegt klar auf der Hand.

Einmal wird sich die Notwendigkeit ergeben, einen
Schutz dem Meister zu gewähren für die Führung des
Titels „diplomierter Meister", wobei unerörtert bleiben
soll, ob der berufstechnische Titel geschützt werden soll
oder dieser „Zusatz" zu der heute geläufigen Berufsbe-
zeichnung.

Anderseits ist auch nicht von der Hand zu weisen
ein Schutz des geprüften Meisters in der Richtung einer
Bevorzugung desselben bei der Zuweisung oder Übergabe
von Arbeiten durch Behörden oder eventuell auch durch
Private; bei letztern wohl in dem Sinne, daß das be-

rechtigte größere Zutrauen zum diplomierten Meister den
Privaten zur Übergabe der Arbeit veranlaßt.

Wenn das Recht zur Führung des Meistertitels von
einem Fähigkeitsausweis abhängig gemacht wird, so muß
dann auch ein gewisser strafrechtlicher Schutz mit der
Anerkennung des Titels verbunden werden; dies scheint
uns ganz zweifellos notwendig zu sein, damit die unbe-

fugte Führung des Titels verhindert werden kann.
Bei einer gesetzlichen Regelung dieser Materie wird

das Mitspracherecht der Berufs verbände wohl in bedeu-
tendem Umfange zur Geltung kommen müssen, eine Mei-
nung, die, so glauben wir annehmen zu dürfen, auch bei

denjenigen Instanzen vorherrscht, welche eine gesetzliche

Regelung dieses Gebietes für die Schweiz vorzubereiten
haben werden. Ebenso scheint uns durchaus angezeigt,
daß die Behörden auch beim Vollzug des Gesetzes die

Existenz der Berufsverbände nicht gut werden ignorieren
können.

Wir glauben nicht fehlzugehen in der Annahme, daß
sowohl in leitenden Kreisen des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes als auch bei den in Frage kommenden In-
stanzen des Bundes diese oder ähnliche Gedanken schon

aufgetaucht und zum Ausdruck gekommen sind, so daß
der Wunsch als berechtigt erscheint, sie möchten in kon-
kreter Form den interessierten Kreisen zugänglich gemacht
werden.

vle MtschsMiche Letkutung ae§ elektrischen
5par-voiiers auf Sem gebiete aer elektrischen

keisswasserbereitung.
(Eingesandt.)

Daß die Elektrizität dazu berufen ist, das Leben der
Menschen in ihrem Heim ganz bedeutend angenehmer und
in gesundheitlicher Beziehung vorteilhafter zu gestalten,
darüber herrscht wohl kein Zweifel. Die Elektrizität lei-
stet heute schon unendlich viel im Heim der Menschen,
zumal der Elektrotechniker es verstanden hat, sich den
Eigenarten dieser Anwendung und den Bedürfnissen an-
zupafsen.

Das tägliche Leben ruft ein ständiges Bedürfnis nach
warmer Luft und heißem Wasser hervor, ganz gleich,
ob es sich um ein ruhiges Privatleben oder ein drän-
gendes, hastendes Arbeitsleben handelt. Was lag da
näher, als den elektrischen Strom mit seinen zahlreichen
Anwendungsmöglichkeiten zur Heißwasserbereitung heran-
Zuziehen, um so mehr, als Elektrizität fast in jedem
Haushalt vorhanden ist, und in einfachster Weise den
Anschluß wärmeerzeugender Apparate gestattet. Jnsbe-
sondere hat sich der Anschluß wärmespeichernder Apparate

als ein Segen für die Menschheit erwiesen, denn sie sind
es, die die Kosten des Haushaltes und aller derjenigen
Institutionen wesentlich verbilligen, bei denen ein Ver-
brauch in heißem Wasser, sei es in kleineren oder größe-
ren Mengen, in Frage kommt. Tausendfältig hat die

Praxis erwiesen, daß die elektrische Heißwasserbereitung
unter Berücksichtigung des Nachtstroms die billigste und
zweckmäßigste ist. Dieses an und für sich glänzende Er-
gebnts ist nun durch eine Neukonstruktion, den sogenannten

„Spar-Boiler Cumulus" seitens der Firma Sau-
ter A. G. Basel noch weiter verbessert worden, verdank
seiner wirtschaftlichen Betriebsweise unerreicht dasteht.

In der Praxis hat sich herausgestellt, daß in den

seltensten Fällen der ganze Hetßwassertnhalt eines Boilers
verbraucht wird, beziehungsweise nur ein Teilquantum
desselben. Findet zum Beispiel bei den bisherigen Ap-
paraten nur eine kleine Heißwasserentnahme statt, so

muß durch das nachfließende, kalte Wasser der ganze In-
halt aufgeheizt werden, was naturgemäß Temperaturver-
luste zur Folge hat und welche in erhöhten Betriebs-
kosten zum Ausdruck kommen. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn beispielsweise der Gesamtinhalt eines

elektrischen Heißwasserspeichers von 150 Liter Inhalt
wöchentlich nur ein oder zwei Mal zu Bade- oder an-
deren Zwecken gebraucht wird, während an den übrigen
Tagen nur ein wesentlich geringeres Wasserquantum in
Frage kommt. Diesen Nachteil, der die Betriebskosten
ungünstig beeinflußt, hat nun die Firma Sauter bei

ihrem Sparboiler „Cumulus" in der Weise beseitigt,
daß sie den Boiler in zwei von einander unabhängige
Kammern von verschiedenem Inhalt unterteilt hat. Jede
dieser Kammern besitzt eine von der anderen unabhän-
gige Heizquelle, wodurch auch die Möglichkeit vorhanden
ist, mit Hilfe von Temperaturreglern die Wassertempe-
ratur in den beiden Wasserkammern verschieden zu ge-
stalten. Es ist nun klar, daß dieser Sparboiler, der durch
Patente geschützt ist, den üblichen Heißwasserspeichern
wirtschaftlich überlegen ist, denn durch ein einfaches Um-
schalten des Heizstromes ist es nun möglich, die Heiß-
wasserbereitung dem jeweiligen Bedarf anzupassen und
die Wärmeverlufte abzustufen. Wird zum Beispiel nur
der obere Drittel des Boilers aufgeheizt, so betragen die

Wärmeverluste nur V-- des voll aufgeheizten Boilers,
wodurch sich auch der Stromverbrauch, das heißt die

Stromkosten auf das gleiche Maß reduzieren. Eine große
Anzahl Parallelversuche, die mit einem Sparboiler von
150 Liter Inhalt und einem üblichen Heißwasserspeicher
durchgeführt wurden, haben äußerst günstige Resultate
zugunsten des Sparboilers ergeben. Hiermit ist der Be-
weis erbracht, daß durch diese Spezialkonstruktion Wärme-
Verluste wesentlich vermindert, die durch den kleinen

Mehrpreis des Sparboilers nicht im geringsten beeinflußt
werden. Bei Anlagen mit zeitweise geringem Wasserver--
brauch ist somit der Sparboiler „Cumulus" der richtige
und am wirtschaftlichsten arbeitende elektrische Heißwas-
serapparat.

Die Sparboiler haben die gleichen Abmessungen wie
die gewöhnlichen Stehboiler und werden in denselben
Größen von 100 bis 1200 Litern, in Spezialfällen bis
zu 10,000 Liter Inhalt, mit den bekannten und bewähr-
ten wärmetechnischen Eigenschaften, die das Fabrikat
Sauter auszeichnen, gebaut.

Wenn auch der elektrische Sparboiler „Cumulus"
dank seiner ständigen Bereitschaft heißen Wassers die

größte Anwendung vornehmlich im Haushalt gefunden
hat, so werden doch seine hervorragenden Eigenschaften
auch in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriel-
len Betrieben nicht minder geschätzt. Gerade der Spar-
boiler wird in Betrieben, die tagaäglich große Mengen
heißen Wassers benötigen, wie Molkereien, Brennereien,
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